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1 Grundlagen der Planung 

1.1 Rechtsgrundlagen der Planung 
Die Änderung des Bebauungsplans erfolgt auf Grund folgender rechtlicher Grundlagen: 

• Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 
(BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 4. Januar 2023 
(BGBl. I Nr. 6),  

• Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung – 
BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 
3786), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBl. I Nr. 6), 

• Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802),  

• Niedersächsische Bauordnung (NBauO) in der Fassung vom 03.04.2012 mit Bekannt-
machung vom 12.04.2012 (Nds. GVBl. Nr. 5/2012, 46), zuletzt geändert durch Artikel 8 
des Gesetzes vom 22.09.2022 (Nds. GVBl. S. 578), 

• Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) in der Fassung vom 
17.12.2010, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22.09.2022 (Nds. GVBl. 
S. 588). 

1.2 Aufstellungsbeschluss und Geltungsbereich 
Der Rat der Gemeinde Heinbockel hat die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 17 „Am 
Friedhof“ beschlossen. Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a 
BauGB aufgestellt. 

Auf dem Übersichtsplan ist das Plangebiet mit den angrenzenden Ortsbereichen abgebildet.  

Das Plangebiet liegt im Westen des Siedlungsgefüges von Heinbockel und wird  

• im Norden durch die „Sunder Straße“ und anschließende Landwirtschaftliche Betriebe,  

• im Osten durch die angrenzende Wohnbebauung aus Einzelhäusern, 

• im Süden durch die Straße „Kakener Weg“ und angrenzende Wohnbebauung sowie 

• im Westen durch den Friedhof Heinbockel 
begrenzt. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst in der Gemarkung Heinbockel das Flur-
stück 77/10 der Flur 77. 

Die Größe des Plangebietes beträgt ca. 1.500 m².  

1.3 Anlass, Erfordernis und Ziele der Planaufstellung 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 17 „Am Friedhof“ möchte die Gemeinde Hein-
bockel ein bis zwei Wohnbaugrundstücke am westlichen Ortsrand von Heinbockel bereitstel-
len und somit der aktuellen Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken im Rahmen der Eigen-
entwicklung nachkommen.  

Der am westlichen Ortsrand gelegene, angrenzende Friedhof von Heinbockel wird immer 
weniger genutzt, und soll in Zukunft verkleinert werden. Die derzeit im Bereich des Plange-
biets vorhandene Grünfläche soll im Norden gesichert werden und künftig im Bereich des 
jetzigen Friedhofs erweitert werden.  



Gemeinde Heinbockel                                  Bebauungsplan Nr. 17 „Am Friedhof“ 

 

2 

Um diese Entwicklung bauplanerisch vorzubereiten und aufgrund aktueller Anfragen eine 
neue Wohnbaufläche im südlichen Teil des Plangebiets zur Verfügung zu stellen, wird der 
Bebauungsplan Nr. 17 „Am Friedhof“ aufgestellt.  

Mit diesem Bebauungsplan sollen für den südlichen Bereich die planerischen Voraussetzun-
gen für eine wohnbauliche Entwicklung geschaffen werden. Durch die Planung soll zudem 
eine städtebaulich angemessene Gestaltung der geplanten Bebauung, für diesen in Orts-
randlage gelegenen Bereich sichergestellt werden.  

Das Plangebiet befindet sich innerhalb des Siedlungsbereiches von Heinbockel und ist dem 
Innenbereich zuzuordnen. Der Bebauungsplan wird daher als Bebauungsplan der Innenent-
wicklung gemäß § 13a BauGB ohne Umweltprüfung aufgestellt. 

Mit dieser Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 17 „Am Friedhof“ werden zusammenfassend 
die folgenden Ziele verfolgt: 

• Schaffung der planerischen Voraussetzungen zur wohnbaulichen Entwicklung entspre-
chend des gegenwärtigen Bedarfes, 

• Nutzung von innerörtlichen Nachverdichtungspotenzialen, 

• Sicherung der vorhandenen Grünstrukturen sowie  

• Sicherung einer geordneten städtebaulichen Weiterentwicklung. 

1.4 Aufstellung im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB 
Die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 17 dient einer kleinteiligen Maßnahme der Innen-
entwicklung, durch die Aufstellung soll eine derzeitige Grünfläche zur wohnbaulichen Nach-
verdichtung bereitgestellt werden. Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren 
gemäß § 13a BauGB aufgestellt. 

Das Plangebiet hat eine Gesamtgröße von etwa 1.500 m². Die festgesetzte Grundfläche ge-
mäß § 19 Abs. 2 BauNVO liegt deutlich unter 20.000 m². Es wird keine Zulässigkeit von Vor-
haben begründet, die einer Pflicht zur Durchführung der Umweltverträglichkeitsprüfung nach 
dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) oder Landesrecht (hier: Nieder-
sächsisches Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (NUVPG)) unterliegen. Es be-
stehen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b   
BauGB genannten Schutzgüter. Auch bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass bei der Pla-
nung Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen 
nach § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu beachten sind. Es sind daher 
alle Kriterien für die Anwendung des beschleunigten Verfahrens erfüllt. 

Insofern kann das Verfahren gemäß § 13a BauGB durchgeführt werden. Es gelten die Vor-
schriften des vereinfachten Verfahrens nach § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB. Entsprechend 
wird von einer Umweltprüfung abgesehen. Es ist kein Umweltbericht zu erstellen und es 
werden keine umweltrelevanten Informationen eingeholt. Ein Monitoring wird nicht durchge-
führt. 

2 Planerische Rahmenbedingungen 

2.1 Bestandssituation 
Das Plangebiet befindet sich im Westen der Ortschaft Heinbockel. Es wird derzeit als Grün-
fläche mit Fußwegeverbindung in Richtung Friedhof genutzt. In dem Bereich der Grünflächen 
befinden sich teils schützenswerte Bäume, die bei einer wohnbaulichen Entwicklung erhalten 
werden sollen. Das im südlichen Bereich vorgesehene Wohnbaugrundstück kann direkt über 
den „Kakener Weg“ erschlossen werden. Die östlich des Plangebiets liegenden Einfamilien-
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häuser werden über die Straßen „Sunder Straße“ (K 72) und „Kakener Weg“ erschlossen. 
Südlich des Kakener Wegs grenzen weitere Wohngebiet an. Westlich befindet sich der 
Friedhof von Heinbockel. Die Ortschaft Heinbockel ist zudem durch umliegende landwirt-
schaftliche Betriebe geprägt. 

2.2 Ziele der Raumordnung und Landesplanung 
Die Planung ist gemäß § 1 Abs. 4 BauGB den Zielen der Raumordnung anzupassen. Für die 
Planung maßgeblich sind die Festlegungen im Landes-Raumordnungsprogramm (LROP) 
des Landes Niedersachsen mit Stand Juli 2017 sowie im Regionalen Raumordnungspro-
gramm 2013 (RROP) des Landkreises Stade sowie in der Verordnung über die Raumord-
nung im Bund für einen länderübergreifenden Hochwasserschutz (BRPVH, vom 19. August 
2021, BGBl. I S. 3712). 
Im Landes-Raumordnungsprogramm ist Heinbockel keine besondere Funktion zugeordnet. 
Südwestlich ist in ausreichender Entfernung ein Natura-2000 Gebiet kartiert. Anhaltspunkte, 
dass die Planung im Widerspruch zu den Zielen der Landesplanung steht, bestehen nicht.  
Gemäß der Verordnung über die Raumordnung im Bund für einen länderübergreifenden 
Hochwasserschutz ist eine Betroffenheit bezüglich Hochwasserrisiken für das Plangebiet zu 
prüfen. Es befinden sich keine Gewässer (gem. § 3 Nummer 13 WHG) im näheren Umfeld 
des Plangebietes. Das Plangebiet befindet sich in keinem Überschwemmungsgebiet (§ 76 
Absatz 1 WHG) oder Risikogebiet (gem. §73 Absatz 1 WHG). Auch sind keine Risikogebiete 
außerhalb von Überschwemmungsgebieten (gem. §78b Absatz 1 WHG) durch die Planung 
betroffen. Das nächstgelegene vorläufig gesicherte Überschwemmungsgebiet (gem. § 76 
Absatz 3 WHG) befindet sich im Bereich der weiter südlich von Heinbockel verlaufenden 

Schwinge in ausreichender Entfernung und ist 
durch die Planung ebenfalls nicht betroffen (vgl. 
Umweltkarten Niedersachsen). 

Es befinden sich keine Gewässer im direkten 
Umfeld des Plangebietes. Die vorgesehene 
wohnbauliche Nutzung ist grundsätzlich als 
schutzbedürftig zu bewerten, in diesem Bereich 
ist jedoch von einer geringen Empfindlichkeit 
gegenüber möglicher Hochwasserrisiken aus-
zugehen. Es bestehen somit erkennbar keine 
Widersprüche zu den Zielen und Grundsätzen 
des Bundesraumordnungsplans für den Hoch-
wasserschutz. 

Im RROP 2013 ist das Plangebiet als bauleit-
planerisch gesicherter bebauter Bereich kartiert 
und dem Siedlungsbereich zuzuordnen. Nörd-
lich des Plangebiets liegt ein Vorranggebiet für 
die Trinkwassergewinnung des Wasserwerkes 
Heinbockel. Das Vorranggebiet wird durch die 
Planung nicht beeinträchtigt.  

Raumordnerische Ziele werden durch die Pla-
nung somit absehbar nicht beeinträchtigt. Das 
Vorhaben entspricht dem Grundsatz, nach dem 
der Innenentwicklung gegenüber der Inan-
spruchnahme von bislang unberührten Flächen 
im Außenbereich Vorrang zu geben ist. 

Abb.: Auszug aus dem RROP des Land-
kreises Stade 2013 / Bereich Heinbockel 
(ohne Maßstab) 
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2.3 Aussagen des Flächennutzungsplans 
Der Flächennutzungsplan der Samtgemeinde 
Oldendorf-Himmelpforten ist im Juni 2020 
wirksam geworden.  
Für das Plangebiet stellt der Flächennut-
zungsplan Wohnbaufläche dar. Der Bebau-
ungsplan kann aus dem Flächennutzungsplan 
entwickelt werden. Die mit dem Flächennut-
zungsplan vorbereitete, geordnete städtebau-
liche Entwicklung bleibt somit künftig gewahrt. 

 

 

Abb.: Ausschnitt des Flächennutzungsplanes der 
Samtgemeinde Oldendorf- Himmelpforten (ohne 
Maßstab)  

2.4 Bestehendes Planrecht  
Für das Plangebiet ist gegenwärtig kein Bebauungsplan rechtskräftig. Südlich des Plange-
biets erstreckt sich zwischen den Straßen „Am Sportplatz“ „Kakener Weg“ und „Dorfstraße“ 
der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 1 „Neuer Kamp“ aus dem Jahr 1965. Der Be-
bauungsplan Nr. 1, der am Neuen Kamp sozialen Wohnungsbau ermöglichen sollte, setzt 
ein allgemeines Wohngebiet in offener Bauweise mit einer Grundflächenzahl und Geschoss-
flächenzahl von 0,4 fest. Die Gebäudehöhe ist auf ein Vollgeschoss begrenzt. 

Zuletzt wurde 2016 nahe des Plangebiets der südwestlich befindliche Bebauungsplan Nr. 15 
„Am Sportplatz“ aufgestellt. Die Grundflächenzahl in dem Wohngebiet ist mit 0,3 festgesetzt. 
Zulässig sind Einzelhäuser mit einem Vollgeschoss sowie einer maximalen Firsthöhe von 
9m.  

Die Festsetzungen des Bebauungsplans sollen sich an der umliegenden Bebauung und den 
Festsetzungen der zuletzt entwickelten Wohngebiete orientieren sowie auch der Lage am 
Ortsrand gerecht werden.  

3 Planinhalt und Abwägung 
Im Rahmen der Planung soll eine am Friedhof Heinbockel angrenzende Grünfläche im südli-
chen Bereich für eine wohnbauliche Entwicklung auf ein bis zwei Grundstücken vorbereitet 
werden. Der nördliche Bereich soll im Rahmen der Planung als öffentliche Grünfläche gesi-
chert werden. Auf der angrenzenden nach und nach leerfallenden Friedhofsfläche soll die 
Grünfläche als Park langfristig neu angelegt werden. 

Der vorhandene Baumbestand wurde im Vorfeld durch das Büro Klaus Ebler, Landschaftsar-
chitekt eingemessen und bewertet. Der schützenswerte Baumbestand soll im Rahmen der 
Planung gesichert werden.  

Vorgesehen ist in dem Bereich die Entwicklung eines Wohngrundstücks für ein Einzel- oder 
Doppelhaus. Das Maß der baulichen Nutzung soll sich in dem Bereich an der geplanten Be-
bauung, den umliegenden Bebauungsstrukturen sowie dem nahegelegenen zuletzt entwi-
ckelten Wohngebiet „Am Sportplatz“ orientieren, um den dörflichen Maßstab zu wahren und 
das Erscheinungsbild des Dorfes harmonisch fortzusetzen. 
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3.1 Art der baulichen Nutzung 
Entsprechend des Planungsziels wird für den südlichen Bereich des Plangebiets ein allge-
meines Wohngebiet (WA) gemäß § 4 BauNVO festgesetzt. Dieses soll in Übereinstimmung 
mit dem § 4 BauNVO vorwiegend dem Wohnen dienen.  

In dem Allgemeinen Wohngebiet sind die in § 4 Abs. 3 Nr. 1 - 5 BauNVO genannten Aus-
nahmen (Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, 
Anlage für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen) i.V.m. § 1 Abs. 5 BauNVO 
nicht zulässig. 
Bei den ausgeschlossenen Nutzungen ist davon auszugehen, dass sie sich auf Grund ihres 
Flächenanspruchs und dem ggf. erhöhten Verkehrsaufkommen durch Andienungs-, Liefer- 
und Kundenverkehr nicht in diesem kleinteiligen Bereich einfügen und dem Planungsziel der 
Schaffung von Wohnbaugrundstücken entgegenstehen würden. 

3.2 Maß der baulichen Nutzung und Höhe baulicher Anlagen 
Bebauungsdichte und Grundstücksgrößen sollen der dörflichen Lage gerecht werden, damit 
sich die Bebauung der Lage angemessen in das Orts- und Landschaftsbild einfügt. Insge-
samt sollen im Wohngebiet ca. 1 bis 2 Wohngrundstücke für eine Einzel- und Doppelhaus-
bebauung entstehen. Dabei ist zwischen sparsamem Umgang mit Grund und Boden und 
übermäßiger, der typischen dörflichen Siedlungssituation unangemessener Verdichtung ab-
zuwägen. Das nach § 17 (1) BauNVO mögliche Maß der baulichen Nutzung wird daher nicht 
ganz ausgeschöpft. Festgesetzt wird im gesamten Gebiet die Grundflächenzahl (GRZ) 0,3, 
was eine ausreichende Bebauung mit Einzel- oder Doppelhäusern ermöglicht.  

Die Zahl der Vollgeschosse wird dem dörflichen Maßstab entsprechend mit I festgesetzt. Die 
Gebäude dürfen eine maximale Gebäudehöhe (GH) von 9,00 m nicht überschreiten.  

Bezugshöhe der festgesetzten Gebäudehöhe ist jeweils die Höhe der Erschließungsstraße in 
Fahrbahnmitte, mittig zum jeweiligen Grundstück. Dadurch wird sichergestellt, dass die Be-
bauung sich hinsichtlich der Ausmaße dem dörflichen Umfeld anpasst. Dies gilt nicht für un-
tergeordnete Bauteile wie z.B. Schornsteine, Antennen und sonstige Dachaufbauten. 

3.3 Bauweise und Zahl der Wohnungen in den Wohngebäuden   
Im Plangebiet sind nur Einzel- und Doppelhäuser in offener Bauweise (o) zulässig, um eine 
der Lage und Umgebung angemessene Dichte zu erreichen. 

Zur Sicherung des gewünschten dörflichen Maßstabs im Plangebiet ist es notwendig die 
Zahl der zulässigen Wohnungen in Wohngebäuden festzulegen. Die höchstzulässige Zahl 
der Wohnungen in Wohngebäuden wird daher gemäß § 9 Abs. 1. Nr. 6 BauGB auf maximal 
eine Wohnung je Einzelhaus und eine Wohnung je Doppelhaushälfte beschränkt. Damit wird 
ebenfalls der Maßstab der umliegenden Bebauung aufgegriffen und gewahrt. Durch die 
Festsetzung soll zudem eine Überlastung der Erschließungsanlagen vermieden werden. 

3.4 Mindestgrundstücksgrößen 
Die Mindestgröße der Baugrundstücke im allgemeinen Wohngebiet wird durch textliche 
Festsetzungen zur Mindestgrundstücksgröße geregelt. Demnach müssen Einzelhausgrund-
stücke mindestens 700 m² und Doppelhausgrundstücke 400 m² je Haushälfte aufweisen. Da-
rin äußert sich vor allem das Bestreben, eine dem dörflichen Maßstab entsprechende Be-
bauungsdichte mit dem Grundsatz eines sparsamen Umgangs mit Grund und Boden zu ver-
einbaren. Die Festsetzung orientiert sich an der vorhandenen Bebauung im Umfeld des 
Plangebiets. Die festgesetzten 700 m² für Einzelhäuser und 400 m² für Doppelhaushälften 
werden als ortstypisch angesehen.  



Gemeinde Heinbockel                                  Bebauungsplan Nr. 17 „Am Friedhof“ 

 

6 

3.5 Überbaubare Grundstücksfläche  
Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch die Festsetzung von Baugrenzen nach 
§ 23 Abs. 1 BauNVO geregelt. Die Festsetzung der überbaubaren Grundstücksflächen durch 
Baugrenzen ist so weiträumig gefasst, dass dem Bauherrn und dem/der ArchitektIn ausrei-
chend Gestaltungsspielraum bei der Anordnung der Gebäude auf den Grundstücken ermög-
licht wird.  
Die Baugrenzen werden überwiegend in einem Abstand von 3 m zur zukünftigen Grund-
stücksgrenze festgesetzt. Im nördlichen Randbereich wird ein Abstand von 10 m zur nördlich 
angrenzenden Grünfläche mit Baumbestand eingehalten. Auch im Südwesten orientieren 
sich die Baugrenzen am Baumbestand, um die dort bestehenden Bäume zu schützen.   

Zum Schutz der Bäume und um den Straßenraum nicht zu sehr durch Bebauung einzuen-
gen, wird zudem festgesetzt, dass bauliche Nebenanlagen i. S. d. § 14 Abs. 1 BauNVO, die 
Gebäude sind bzw. von denen eine Gebäudewirkung ausgeht, sowie Garagen und über-
dachte Stellplätze (Carports) i. S. d. § 12 BauNVO sind nur innerhalb der Baugrenzen zuläs-
sig sind. 

3.6 Örtliche Bauvorschrift gemäß § 84 NBauO 
Die Festsetzungen zu den örtlichen Bauvorschriften orientieren sich an den zuletzt entwickel-
ten Wohngebieten, um eine harmonische wohnbauliche Entwicklung zu gewährleisten. Es 
werden Festsetzungen zu Regelungen hinsichtlich der Höhe der Oberkante des Erdge-
schossfußbodens sowie zur Ausführung der Dächer vorgesehen.  

Im Einzelnen werden folgende Regelungen hinsichtlich der äußeren Gestaltung baulicher 
Anlagen getroffen: 

Oberkante Erdgeschossfußboden 

Die Oberkante des fertigen Erdgeschossfußbodens der baulichen Anlagen darf eine Höhe 
von 50 cm über der Oberkante der fertigen Höhe der Erschließungsstraße (in Straßenmitte), 
mittig vor dem Gebäude gemessen, nicht überschreiten. Hierdurch soll sichergestellt werden, 
dass die baulichen Anlagen in etwa das gleiche Höhenniveau wie die umliegenden Bereiche 
und insbesondere die Erschließungsstraßen aufweisen, um das Einfügen der Baukörper in 
das Umfeld zu gewährleisten. Durch die Vorschrift kann auch einer übermäßigen Beeinträch-
tigung des Ortsbildes durch Baukörper mit überhöhtem Sockel entgegengewirkt werden.  

Dacheindeckung 

Für die Dacheindeckung sind Materialien mit hochglänzenden oder stark reflektierenden 
Oberflächen nicht zulässig. Dadurch wird eine mögliche Blendwirkung für benachbarte 
Grundstücke und den Straßenverkehr vermieden und gleichsam eine sich der näheren Um-
gebung anpassenden Materialität der Dacheindeckungen geregelt. Doppelhäuser sind ein-
heitlich einzudecken. Für die Dacheindeckung sind nur Materialien in roten, rotbraunen bis 
brauen Farbtönen oder in Anthrazit zulässig. 

Um eine klimaschonende Energiegewinnung zu unterstützen, sind Anlagen zur Nutzung von 
Solarenergie (Photovoltaik und Solarthermie) auf oder in den Dachflächen möglich und 
ausdrücklich erwünscht. Aufgrund der raumbildenden und gestalterischen Wirkung der orts-
üblichen Dachneigung sollten sie jedoch mit der Neigung der Dachflächen verlegt und als 
reflexionsmindernde Module bzw. mit reflexionsarmen Oberflächen auszuführt werden. Mit 
dieser Festsetzung wird eine harmonische und landschaftstypische Dachlandschaft ange-
strebt sowie die Blendwirkung minimiert. 
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Zur Verbesserung der ökologischen und klimatischen Qualität im Plangebiet sind Gründä-
cher zulässig, sodass insgesamt durch die gewählten Festsetzungen den Erfordernissen 
des Klimaschutzes im Rahmen der Möglichkeiten der Planung hinreichend Rechnung getra-
gen wird. 

3.7 Grünordnerische Festsetzungen für den Bereich des Wohngebiets 
Im Vorfeld der Planung wurde der im Bereich der geplanten Wohnbebauung vorhandene 
Baumbestand durch einen Fachgutachter untersucht: An der Grundstücksgrenze zum Kake-
ner Weg befinden sich 4 Hainbuchen (Carpinus Betulus) mit Stammdurchmessern von ca. 
30 cm. Im Westen des Grundstückes steht eine Rotbuche (Fagus sylvatica) mit einem 
Stammdurchmesser von ca. 50 cm. Die Hainbuchen sowie die Rotbuche sind im Zuge einer 
wohnbaulichen Entwicklung zu erhalten und werden durch Festsetzung von Erhaltungsgebo-
ten im Bebauungsplan geschützt.  
Für den Fall des natürlichen Abgangs von Baumbestand, werden Festsetzungen zu erforder-
lichen Ersatzpflanzungen in den Bebauungsplan aufgenommen.  

Bei der Untersuchung wurden zudem vier Sandbirken aufgenommen. Zwei der Birken haben 
sehr lichte Kronen mit sehr viel Totholz. Zwei weitere Sandbirken sehen noch recht vital aus, 
haben jedoch ihren altersbedingten Zenit überschritten. Die vier Birken sollen daher gerodet 
und durch die Neupflanzung von vier Hainbuchen (Carpinus betulus) an der Westgrenze des 
Grundstückes ersetzt werden. Entsprechende Festsetzungen werden in den Bebauungsplan 
aufgenommen.  

Zudem wird eine Festsetzung zur Einschränkung der Anpflanzung von standortfremden Na-
delgehölzen in den Bebauungsplan aufgenommen. Sie sind nur als Einzelgehölze, nicht aber 
in Gruppen oder Reihen zulässig. Hiermit soll erreicht werden, dass die Gartengestaltung 
bzw. die Grünstruktur im Plangebiet sich am naturräumlichen Zusammenhang orientiert und 
somit einen höheren ökologischen Wert erhält. 

Zur Verbesserung der ökologischen und klimatischen Qualität im Plangebiet sind Flachdä-
cher bzw. flachgeneigten Dächer von Nebenanlagen gem. § 14 Abs. 1 BauNVO sowie Gara-
gen und überdachte Stellplätze gem. § 12 BauNVO zu begrünen. Hierdurch wird auch dem 
vorsorgenden Umgang mit Niederschlagswasser Rechnung getragen sowie ein positiver Ef-
fekt für die Wasserrückhaltung, das Mikroklima sowie die optische Attraktivität erwartet. Ein 
dauerhaft begrüntes Dach kann in vielen Varianten und Aufbauformen hergestellt werden. Im 
Plangebiet muss jedoch eine allgemein anerkannte Variante mit einer Mindestaufbauhöhe 
von 10 cm gewählt werden, um die dauerhafte Begrünung und die Speicher- und Verduns-
tungsfunktion des Gründaches sicherzustellen. Die Statik der baulichen Anlagen muss auf 
die zusätzlichen Lasten ausgerichtet sein. Ausnahmsweise kann von einer Begrünung zu-
gunsten von Solaranlagen abgesehen werden. 

Der Grundstückseigentümer ist durch die Festsetzungen des Bebauungsplans zur fachge-
rechten Pflege und Unterhaltung der aufgeführten Pflanzungen verpflichtet. Sollten Pflanzen 
eingehen bzw. nicht mehr vorhanden sein, so sind diese umgehend in der gleichen Art und 
Qualität zu ersetzen. Die Gemeinde wird nötigenfalls zur Durchsetzung der Bepflanzung vom 
Pflanzgebot nach § 178 BauGB Gebrauch machen. 

3.8 Öffentliche Grünfläche 
Der nördliche Bereich des Plangebiets wird als öffentliche Grünfläche gemäß §9 Abs. 1 Nr. 
15 BauGB festgesetzt. Die in diesem Bereich bestehende Nutzung als Grünfläche mit An-
schluss zum Friedhof soll hierdurch gesichert werden. Weitere Festsetzungen sind für diesen 
Bereich nicht erforderlich. Der in diesem Bereich vorhandene Baumbestand wird durch die 
Planung nicht tangiert.  
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3.9 Verkehrliche Erschließung  
Die aufgrund dieses kleinteiligen Wohngebietes zu erwartenden Verkehrsmengen können 
problemlos über die Straße „Kakener Weg“ sowie die umliegenden Straßen abgeführt wer-
den. Erhebliche Auswirkungen auf die verkehrlichen Verhältnisse und die bestehende Er-
schließung entstehen nicht durch die Planung. 

Zum Baugrundstück sind Zufahrten für Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge nach § 4 NBauO 
i. V. m § 1 DVO-NBauO vorzusehen. Die Zuwegung von öffentlichem Grund muss gem. 
"Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr" (Veröffentlicht Nds. MBI. Nr. 37 aus 2012) herge-
stellt werden. Es ist die RStO 12 oder höherwertig anzusetzen. Sofern Bewegungsflächen für 
die Feuerwehr auf öffentlichem Grund I der Straße angeordnet werden, sind die o. g. Vor-
schriften ebenfalls zu beachten. 

3.10 Erschließung/ Ver- und Entsorgung 
Das Plangebiet soll an das örtliche Ver- und Entsorgungsnetz angeschlossen werden. Mit 
den Leitungsträgern werden rechtzeitig vor Baubeginn die möglichen Anschlüsse, die Ein-
zelheiten der Bauausführung sowie die Koordination mit den anderen Leitungsträgern abzu-
stimmen und ggf. erforderliche Genehmigungen im Rahmen der Ausbauplanung zu beantra-
gen sein. 

Vorhandenen Leitungen und Anlagen sind in ihren Trassen (Lage) und Standort (Bestand) 
grundsätzlich zu erhalten und dürfen weder beschädigt, überbaut, überpflanzt oder ander-
weitig gefährdet werden. Sollte sich durch das Vorhaben die Notwendigkeit einer Anpassung 
der Anlagen, wie z.B. Änderungen, Beseitigung, Neuherstellung der Anlagen an anderem Ort 
(Versetzung) oder anderer Betriebsarbeiten ergeben, sollen dafür die gesetzlichen Vorgaben 
und die anerkannten Regeln der Technik gelten. Gleiches gilt auch für die gegebenenfalls 
notwendige Erschließung des Plangebietes mit Versorgungsleitungen und Anlagen durch 
den jeweiligen Versorgungsträger. 

Energieversorgung 

Die Versorgung mit elektrischer Energie kann durch Anbindung an das bestehende Netz si-
chergestellt werden. 

Es wird auf die jeweils gelten Vorgaben des GEG (Gesetz zur Einsparung von Energie und 
zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden) verwie-
sen. Bei Neubauten sind bauliche und sonstige technische Maßnahmen für die Erzeugung, 
Nutzung oder Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Energien oder 
Kraft-Wärme-Kopplung gemäß den jeweils gelten Vorgaben des GEG zu verwenden. 

Die Sicherung der Wärmeversorgung durch regenerative Energien ist ausdrücklich er-
wünscht. Die Gewinnung von Wärme soll beispielsweise durch die Nutzung der Sonnen-
energie auf den Dachflächen oder die Nutzung von Wärmepumpen erfolgen.  
Trinkwasserversorgung 
Das Plangebiet soll an das örtliche Versorgungsnetz angeschlossen werden. Die Gemeinde 
sieht die Versorgung als gesichert an.  

Löschwasserversorgung 
Gemäß NBrandSchG § 2 (1), Satz 3, Nr. 2 obliegt es der Gemeinde für eine Grundversor-
gung an Löschwasser zu sorgen. Für das B-Plan-Gebiet Nr. 17 „Am Friedhof" ist ein Lösch-
wasserbedarf von 48 m3/h (Zeitansatz 2h) gem. DVGW-Arbeitsblatt W405 sicherzustellen. 
Die Löschwasserversorgung soll durch Hydranten gesichert, deren Standorte im Zuge der 
konkreten Erschließungs- und Ausbauplanung in Abstimmung mit der Freiwilligen Feuerwehr 



Gemeinde Heinbockel                                  Bebauungsplan Nr. 17 „Am Friedhof“ 

 

9 

bestimmt werden. Die ggf. für diesen Bebauungsplan erforderlichen zusätzlichen Feuerlö-
scheinrichtungen werden rechtzeitig vor Baubeginn beim Trinkwasserverband beantragt. 
Nähere Hinweise zur Löschwasserentnahme werden vor der konkreten Ausbauplanung er-
fragt und beachtet.  
 
Hinweise des Landkreises: Sofern Hydranten zur Ausführung kommen, sollten aus Einsatz-
taktischen Gründen Überflurhydranten vorgehalten werden. Hydranten, die als Löschwas-
serentnahmestelle genutzt werden, müssen mind. 24 m3/h (400 I/min) Löschwasser über 
eine Dauer von zwei Stunden liefern. Der Nachweis über die tatsächliche Leistungsfähigkeit 
und weitere Information zum Trinkwasserrohrnetz sind auf Anfrage vom örtlich zuständigen 
Wasserversorger zu erbringen. Der Abstand der Wasserentnahmestellen soll nach dem Info-
Blatt des Landesfeuerwehrverbandes max. 120 m betragen. Die gemeindliche Feuerwehr ist 
bei der Standortfestlegung der Löschwasserentnahmestellen zu beteiligen. 
Für den Fall, dass eine Weicheindeckung (z. B. Reet) in dem o. g. B-Plan-Gebiet nicht aus-
geschlossen ist, ist die vorzuhaltende Löschwassermenge auf 96 m3/h (Zeitansatz 2h) zu 
erhöhen. 
 
In Abstimmung mit der örtlichen Feuerwehr kann in dem Gebiet die Herstellung eines 
Löschwasserbrunnens nach DIN 14220 sinnvoll sein. Dieses befürwortet die Brandschutz-
dienststelle des Landkreises Stade ausdrücklich, sofern die Bodengegebenheiten dieses zu-
lassen. 
Zuwegung: 
Zu Baugrundstücken sind Zufahrten für Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge nach NBauO § 4 
i. V. m DVO-NBauO § 1 vorzusehen. Die Zuwegung von öffentlichem Grund muss gem. 
„Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr" (Veröffentlicht Nds. MBI. Nr. 37 aus 2012) herge-
stellt werden. Es ist die RStO 12 oder höherwertig anzusetzen. 
Sofern Bewegungsflächen für die Feuerwehr auf öffentlichem Grund / der Straße angeordnet 
werden, sind die o. g. Vorschriften ebenfalls zu beachten. 
Oberflächenentwässerung / Regenwasserabführung 

Generell wird empfohlen, Regenwasser soweit möglich auf den Grundstücken zu versickern 
oder zu speichern und als Brauchwasser zu nutzen. Gemäß des NIBIS-Kartenservers lassen 
die örtlichen Bodenverhältnisse eine solche Vorgehensweise jedoch nur bedingt zu. Die 
Durchlässigkeit der oberflächennahen Gesteine ist hier mit „gering“ angegeben.  

Aus diesem Grund wurde für das Plangebiet ein Bodengutachten (Geoservice Schaffert, 
Verden (Aller) vom 30.01.2024) erstellt, welches im Ergebnis feststellt, dass die vorgefunde-
nen Böden über ausreichend gute Durchlässigkeitsbeiwerte verfügen, sodass eine Versicke-
rungsfähigkeit gegeben ist und die Versickerung im Plangebiet grundsätzlich möglich ist. 

Gemäß § 96 Abs. 3 Niedersächsisches Wassergesetz (NWG) sind die Grundstückseigentü-
mer zur Beseitigung des Niederschlagswassers an Stelle der Gemeinde verpflichtet, soweit 
nicht die Gemeinde den Anschluss an eine öffentliche Abwasseranlage und deren Benut-
zung vorschreibt oder ein gesammeltes Fortleiten erforderlich ist, um eine Beeinträchtigung 
des Wohls der Allgemeinheit zu verhüten.  

Die Entwässerung ist nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik im Rahmen der 
konkreten Vorhabenplanung/Ausführungsplanung zu planen und umzusetzen. Näheres 
bleibt dem Baugenehmigungsverfahren vorbehalten.  
Schmutzwasserentsorgung 

Die benachbarten Baugebiete sind an die zentrale Abwasserbeseitigung angeschlossen. Für 
den Anschluss des Plangebietes soll das örtliche Kanalnetz erweitert werden. Aufgrund der 
geplanten Nutzung (1-2 Grundstücke) sind keine erheblichen Auswirkungen auf die Abwas-
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serentsorgung zu erwarten. Die Kapazitäten der Kläranlage Oldendorf wurden geprüft und 
sind ausreichend bemessen. Da der Vorfluter im Bereich Oldendorf (Oldendorfer Bach) nach 
einer aktuellen Untersuchung durch das Ingenieurbüro Galla und Partner ohne zusätzliche 
Maßnahmen zukünftig unter Berücksichtigung geplanter Baugebiete nicht ausreichend sein 
wird, wurden drei Varianten betrachtet, um die Abwasserentsorgung auch künftig sicherzu-
stellen. Im Ergebnis kann die Abwasserentsorgung durch den Bau eines Pufferbeckens zur 
Zwischenspeicherung des gereinigten Abwassers im Bereich Oldendorf sichergestellt wer-
den. Die Schmutzwasserentsorgung kann somit schergestellt werden. Im Rahmen der kon-
kreten Ausbauplanung (Anschluss an den öffentlichen Schmutzwasserkanal) sind entspre-
chende Nachweise zur Sicherstellung der Abwasserbeseitigung zu erbringen.  
Müllentsorgung 

Träger der Abfallentsorgung ist der Landkreis Stade, der die Entleerung der Hausmüllbehäl-
ter einer privaten Firma übertragen hat (öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger). Die 
Müllentsorgung erfolgt entsprechend den Regelungen des Landkreises Stade. Die konkreten 
Anforderungen der Müllabfuhr sind im Rahmen der konkreten Planung zu berücksichtigen.  

3.11 Immissionsschutz 
Im Umfeld des Plangebietes befinden sich landwirtschaftliche Betriebe. Die geplante Wohn-
bebauung rückt jedoch nicht dichter als vorhandene Wohnbebauung an die bestehenden 
landwirtschaftlichen Betriebe heran. Die Betriebe werden in ihren Bestandsschutzrechten 
nicht durch die Planung eingeschränkt, weil sich im Umfeld der Betriebe bereits nähergele-
gene vorhandene Wohnbebauung befindet, die bei einer immissionsrelevanten Änderung der 
Betriebe bereits jetzt zu berücksichtigen wären.  

Sonstige emittierenden Nutzungen, die erhebliche Einwirkungen auf das Plangebiet durch 
Lärm, Geruch oder sonstige Immissionen verursachen könnten, sind im näheren Umfeld des 
Plangebiets nicht zu erwarten. Es ist somit von einer grundsätzlichen Verträglichkeit der ge-
planten Nutzungen mit dem angrenzenden Bestand auszugehen. Die Schutzansprüche und 
sonstigen Belange der bestehenden Nutzungen innerhalb und im Umfeld des Plangebietes 
sind weiterhin unverändert zu beachten.  

Erhebliche Umwelteinwirkungen bzw. unzulässige Immissionen im Sinne des § 3 BImSchG 
im Plangebiet werden mit der Planung nicht ausgelöst.  

Zudem gilt folgender Hinweis: Ortsübliche landwirtschaftliche Immissionen (z. B. Staub), die 
im Rahmen der ordnungsgemäßen Bewirtschaftung von den angrenzenden landwirtschaftli-
chen Nutzflächen ausgehen können, sind typisch für den ländlichen Raum und durch die zu-
künftigen Bewohner des Gebietes zu tolerieren. 

3.12 Belange des Umweltschutzes 
Das Plangebiet ist im Flächennutzungsplan bereits für eine wohnbauliche Entwicklung vor-
gesehen. Der Bereich wurde bisher als Grünfläche des Siedlungsbereichs genutzt. Es befin-
det sich jedoch teilweise schützenswerter Baumbestand im Bereich des Plangebiets. Er soll 
im Zuge einer wohnbaulichen Entwicklung erhalten werden und wird in der Planzeichnung 
mit einem Erhaltungsgebot geschützt und soll im Rahmen der Planung erhalten und nicht 
beeinträchtigt werden. Der nördliche Bereich des Plangebiets wird als Grünfläche festgesetzt 
und ebenfalls erhalten.  

Östlich grenzt vorhandene Wohnbebauung an das Plangebiet an. Im Norden und Süden ist 
das Plangebiet durch Straßen eingefasst. Durch die angrenzenden Nutzungen ist der Be-
reich teilweise vorbelastet. 

Westlich des Plangebiets grenzt der Friedhof Heinbockel, mit prägendem Gehölzbestand an.  
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Es sind keine Naturdenkmäler im Plangebiet anzutreffen. Neben dem schützenswerten Ge-
hölzbestand, welcher im Rahmen der Planung gesichert wird, sind keine geschützten Objek-
te oder geschützten Gebiete im Sinne des Naturschutzrechts durch die Planung betroffen.  

Die Empfindlichkeit gegenüber der Planung ist im Bestand wie folgt einzuschätzen: 

Arten und Lebensgemeinschaften 

Das Plangebiet weist mit Ausnahme der schützenswerten Bäume, welche im Rahmen der 
Planung erhalten werden, keine höherwertigen Strukturen auf. Auch Schutzgebiete sind 
durch die Planung nicht betroffen. Es besteht aufgrund der umgebenden Nutzung und Be-
bauung eine Vorbelastung der Fläche.  
Das Plangebiet bietet aufgrund der vorkommenden Baumbestände und der Gebüschbestän-
de im Bereich der Grünfläche sowie der Gehölze im Bereich des Friedhofes ein geeignetes 
Nahrungshabitat für allgemein verbreitete Vogelarten. Durch die angrenzenden Siedlungsbe-
reiche und Nutzungen liegen bereits Störungen vor, sodass sensible Vogelarten nicht zu er-
warten sind. Das Plangebiet eignet sich zudem nicht für Offenlandbrüter, da es zu klein und 
zu dicht von umliegenden Gehölzen begrenzt ist.  

Dennoch wurde seitens der Anwohnenden Hinweise auf ein Vorkommen der Waldohreule 
gegeben, weshalb eine artenschutzrechtliche Prüfung vorgenommen wurde. In dieser wurde 
ebenfalls das Vorkommen von Fledermäusen und Brutvögel untersucht. 

Aufgrund der Bäume im Bereich des Plangebiets sowie der angrenzenden Friedhofsfläche 
sind Fledermausvorkommen, im Sinne einer Nutzung als Jagdrevier möglich. Eine Eignung 
als Winterquartier ist jedoch als sehr unwahrscheinlich anzusehen. Unmittelbare Störungen 
in möglichen Quartieren sind zu unterlassen, etwa durch intensives Anleuchten oder Auf-
scheuchen. Durch geeignete Maßnahmen können Verbotsbestände des § 44 BNatSchG 
vermieden werden. Das Plangebiet kann zudem durch das Aufhängen künstlicher Fleder-
mauskästen als Quartier für Fledermäuse aufgewertet werden.  
 
Aufgrund der örtlichen Habitatstruktur ist davon auszugehen, dass im Plangebiet Brutvögel 
vorkommen. Potenzielle artenschutzrechtliche Konflikte ließen sich jedoch nicht erkennen. 
Bezüglich der Waldohreule ist durch die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung nicht von 
einem Brutvorkommen im Plangebiet auszugehen. 
Vorkommen weiterer geschützter Tierarten sind im Plangebiet aufgrund mangelnder Verbrei-
tung oder aufgrund fehlender Habitate auszuschließen.  
 
Im Ergebnis wurde festgestellt, dass durch Umsetzung geeigneter Vermeidungsmaßnahmen 
(Bauzeitenregelung für Gehölzbeseitigung und Vermeidung von Lichtverschmutzung) Ver-
botsbestände zum Artenschutz gemäß § 44 BNatschG vermieden werden können. Entspre-
chende Vermeidungsmaßnahmen werden in den Bebauungsplan aufgenommen. Es werden 
Nistkästen für Brutvögel und Ersatzquartiere für Fledermäuse zur allgemeinen Verbesserung 
des Lebensraumes geschaffen. 
 
Es sind daher aufgrund der Planung keine erheblichen Auswirkungen zu erwarten.  

Boden/ Wasser/ Luft und Klima 

Dem Plangebiet ist dem Bodentyp „Mittlerer Podsol“ zuzuordnen. Aufgrund der bestehenden 
Nutzung als Grünfläche des Siedlungsbereichs und der vorhandenen Versiegelung und Be-
bauung im direkten Umfeld, liegt bereits eine Beeinträchtigung der Naturhaushaltsfaktoren 
Boden, Wasser, Luft und Klima vor. Durch die geringe Größe des für Wohnbebauung vorge-
sehenen Bereichs und die hierdurch vorgesehene Versiegelung des Bodens in diesem be-
reits vorbelasteten Bereich, gehen keine erheblichen Auswirkungen auf die Faktoren einher.  

Oberflächengewässer sind von der Planung nicht betroffen.  
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Trinkwasserschutz 

Das Plangebiet befindet sich im Trinkwasserschutzgebiet (Heinbockel, Schutzzone III A). 
Entsprechende Hinweise zum Trinkwasserschutz werden in den Bebauungsplan aufgenom-
men. Eine Gefährdung der Trinkwassergewinnung bzw. eine unzulässige Verschmutzung 
des Grundwassers ist durch die Planung nicht zu erwarten. 

Altlasten 

Angaben oder Hinweise über Altlasten, Altstandorte und Altablagerungen sind im Geltungs-
bereich des Bebauungsplans nicht bekannt. Aufgrund der derzeitigen und vorherigen Nut-
zung besteht hierzu zudem kein Verdacht. 

Orts- und Landschaftsbild 

Für das Landschaftsbild weist der Bereich aufgrund der angrenzenden Sunder Straße und 
des Kakener Wegs und aufgrund der Einbettung zwischen Friedhof und umgebender Be-
bauung nur eine vergleichsweise geringe Bedeutung auf. Der Bereich ist im Landschafts-
rahmenplan des Landkreises Stade als Siedlungsbereich kartiert.  

Das Ortsbild in der Umgebung des Plangebietes ist insgesamt durch die bestehende Bebau-
ung, angrenzende Straßen sowie den Friedhof geprägt, so dass ebenfalls von einer geringen 
Empfindlichkeit gegenüber der Planung ausgegangen wird. Es werden zur Wahrung und 
Entwicklung des Ortsbildes örtliche Bauvorschriften in diesen Bebauungsplan aufgenommen.   

Kultur- und Sachgüter 

Im Plangebiet und seiner näheren Umgebung sind keine geschützten Baudenkmale nach § 3 
(2) des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) bekannt. Die Belange des 
Baudenkmalschutzes werden somit durch die Planung nicht berührt. 

Im näheren Umfeld des Bebauungsplanes kartiert der Landschaftsrahmenplan zwei Boden-
denkmale (Grabhügel). Im Bereich des Plangebiets sind jedoch keine Bodendenkmale be-
kannt.  

Ur- und frühgeschichtliche Bodenfunde, die im Zuge von Bau- und Erdarbeiten im Plangebiet 
gemacht werden, sind unverzüglich der Archäologischen Denkmalpflege des Landkreises 
Stade mitzuteilen. Maßnahmen, die zur Beeinträchtigung oder Zerstörung von Fundstellen 
führen, sind zu unterlassen. 

Entsprechende Hinweise sind auf der Planzeichnung vorhanden. 

Aussagen zur Eingriffsregelung 

Der Bebauungsplan wird als Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten Ver-
fahren gemäß § 13a BauGB aufgestellt werden. Der Bebauungsplan setzt eine zulässige 
Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 BauNVO von deutlich weniger als 20.000 m² fest. Der 
Bereich ist im Flächennutzungsplan bereits für eine wohnbauliche Entwicklung vorgesehen. 
Im Verfahren nach §13a BauGB kann auf den Umweltbericht und die zugehörigen, ergän-
zenden Elemente abgesehen werden. Die Eingriffe, die durch diesen Bebauungsplan zu er-
warten sind, gelten im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB als vor der planerischen Ent-
scheidung erfolgt oder zulässig. Ein Ausgleich im Sinne der Eingriffsregelung ist nicht zu 
schaffen. 

Sofern Eingriffe in nach anderen Rechtsgrundlagen geschützte Güter vorgenommen werden, 
sind diese jedoch zwingend zu kompensieren.  
Der vorhandene schützenswerte Gehölzbestand wird durch die Festsetzung von Erhaltungs-
geboten in der Planzeichnung gesichert. Bei Verlust von Baumbestand ist dieser entspre-
chend der Grünorderischen Festsetzungen zu ersetzen.  
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Insgesamt ist nicht zu erkennen, dass sich durch den Bebauungsplan beachtliche umweltre-
levante Veränderungen gegenüber der Bestandssituation ergeben könnten, geschweige 
denn erhebliche Umweltauswirkungen. 

4 Bodenordnung 
Bodenordnende Maßnahmen werden durch die Planung nicht erforderlich. Eine zweckdienli-
che Parzellierung wird nach Rechtskraft des Bebauungsplans durchgeführt.  

5 Kosten und Finanzierung 
Auf Grund der Änderung des Bebauungsplanes entstehen Planungskosten; diese werden 
vom Vorhabenträger getragen.  

6 Flächenangaben 
Baugebiet  
Allgemeines Wohngebiet  1500 m² 
Öffentliche Grünfläche   1650 m² 
Gesamtsumme (Plangebiet) ca. 3150 m² 
 
 
Die Planung wurde ausgearbeitet von der Cappel + Kranzhoff Stadtentwicklung und Planung 
GmbH, Hamburg, im Auftrag und im Einvernehmen mit der Gemeinde Heinbockel. 

 

Anlagen:  

• Erfassung und Bewertung der Grünflächen (14.02.2023) 
• Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (20.06.2023) 
• Geotechnischer Ergebnisbericht (30.01.2024) 
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